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EMVA erstattet Ihnen die oben genannten unfallbedingten Kosten, die innerhalb von 90 Tagen nach dem Unfall entstanden 
sind.

Die EMVA-Unfallkosten sind mit allen anderen EMVA-Leistungen kombinierbar und ergänzen diese ggf.

Definition Unfall: Ein Unfall liegt vor, wenn ein zufälliges Ereignis, das plötzlich und gewaltsam von außen auf den Körper 
einwirkt und objektiv feststellbare körperliche Verletzungen verursacht. Als Unfall gilt in diesem Zusammenhang auch, wenn 
durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bän-
der oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

Unfallkosten optimal abgesichert.

Rückvergütung für folgende Aufwendungen im Gesundheitsbereich:
•	 Krankenhauskosten
•	 Eingriffskosten
•	 Sachkosten
•	 Diagnostische Tests
•	 Fachärztliche Untersuchungen
•	 Anschaffung von Prothesen einschließlich Zahnersatz
•	 Physiotherapeutische Behandlungen

Unfallkosten Junior
Jahresbeitrag:	 97,50 Euro 

	 Betreute bis zu 26 Jahre: 80% der Kosten, 2.500,00 Euro pro Jahr und Vorfall. 

Unfallkosten 
Jahresbeitrag: 	 185,00 Euro

	 Betreute bis zu 80 Jahre: 80% der Kosten, 5.000,00 Euro pro Jahr und Vorfall, 
	 Betreute über 80 Jahre: 80% der Kosten, 3.000,00 Euro pro Jahr und Vorfall. 


